
MATHEMATISCH-NATURWISSENSCIIAFTLICHER
FAKUL TÄTE NTAG

Plenarversammlung des MNFT vom 4. - 5.06. 1993 in Duisburg

Resolution zur politischen Diskussion über die ),Qualität  der IJehretC

Der Mathelnatisch--N aturwissenschaftlide  Fakiilt ätent ag wendet sich ent-
schieden gegen den di]rch die öffentüche Diskussion hervorgerufenen Ein-
druck, daß das Studium der mathematisch-natul.wissenschaftlichen Fächel.
an den deutsden Universitäten im Vergleich mit aus1ändischen Hochschu-
len welriger effizient sei.

..    h  seinen  R.esolutionen  hat  der  MNFT  wiedei.holt  festgestellt,  daß  die
Lehrangebote der mathematisch-natiirwissenschaftlichen Fächer so ange-
legt  sind,  daß, das_ Diplomstudium in zehn  Semestern abgeschlossen wer-
den  kann.  In  del.  Regel  ist  es  dabei  wie  folgt  gegliedert:  h  ein  viel.se-
mestriges  Grimdstudium,  ein  viersemestriges  Hauptstudium  sowie  eine
einjährige Diplomarb eitsphase ( einsch]ießlich Einai.b eitimgszeit imd sämt-
1icher Prüfmgen).

Die  poütisch   gewollte   öffnung   der   Universitäten   hat   allerdings   zu
"MassenUnjversität"gefüht,  was  sich  auch in  den  mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Fächem zunehmend negativ auswirkt , da die _erforder-i.--,..
hchen  Personal-, Raum- imd Sachmittel mm nicht mehr ziil. Verfügimg
st,ehen.  Die  dadurch  verringel.te  Effizienz  ist  nicht  aiff eine  vermindel.te
Qualit,ät  der  l,ehranstrengimgen  zuliickztifihren.  Es  ist' ii.releitend,  die
weiterhin hohe  Quafität  der  Lehrleistimgen von PrQfessoren imd  wissen-
schaftüchen Mitarbeitem, die seit Jahren imter überlastbedingungen ar-
beiten  müssen,  allgemein in  Ftage zu  stellen.  Aktioristische Programme
ztu  Verbesserimg  der  "Qualität  der  Lehl.e'Cerscheinen  dem  MNFT  aus
diesem  Grunde_  für  den  Bereich  seiner  Fächer  werig  simvol1.  Sie lenken
die  öffcntlichkeit von  der  wahJ.en  Misere ab,  behindem  aber  die mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fachbereiche z"isätzlich bei ihren eigent-
fichen Atffgaben in Forschung imd Lehre.
Um das  intemational anerkannte Leistungsniveau  der  Uriversitätsabsol- -
venten weiter zu gewähl.1eisten, stent der Mathematisch-Natul,wissenschaft_
lichc   Fakiiltätentag folgende Gnridfordenmgen..

1.  Autonomie der Universitäten bei der Festsetziing von Prüfimgs- imd
S tudienordliungen im Rahmen der länderübergreifenden gesetzlichen
Regelungen und Verordnungen.

2.  Wahnmg  der  Einheit  von Forsd:ung und l,ehl.e,  da nur  so  ein zu-
kuliftsorientiertes  Studium  möglich  ist  (Hochte'Chnologie,  Umwelt-
problematik u.a.).

3.  Schaffimg der notwendigen hfiastruktuen und materieHen Voraus-
setzungen -  sowohl fiir eine effiziente Lehre  als  auch fir eine For-
schung, die sich an intemationalen Standards messen kann.
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Plenarversammlung des MNFT vom 4. - 5.06. 1993 in Duisburg

Zehn Gnmdsätze des MI`H?T zum Studium math.-nat. Fächer

Diese Gnmdsätze, erarbeitet auf der Gnmdlage des von der KoVe,eJ?z cJe, Fczc%ere,'c¢e
CZemje verfimten ,,Memorandums zur Situation von Forschung und Lehre in den math.-nat.
FächeriC i"rden an alle Teflnehmer der Plemversammlung des M}H]T verteilt.

1.  Um dffi Abitur als allgemeine Hochsdulzugangsberechtigung auch in Zu-
kunft nicht zu gefährden, müssen Deutsch, wenigstens eine wichtige F[emd-
sprache, Mathematik und mindestens ein naturwissenschaftliches Fach mit
einer angemessenen Stundenzahl bis zum Abitur unterrichtet werden.

2.  Der MNFT fordert einhellig auch fil die alten Bundesländer die Einführung
der  12jährigen Schulzeit bis zum Abitur. Das 13. Schuljahr kann bereits als
Teil des Hochschulstudiums, oder - wenn notwendig - auch als Orientie-

• rungsphase an der Hochschule genutzt werden.

3.  Vor der Wahl eines- Hochschulstudiums müssen die allgemeine und die fa,ch-
spezifische  Studien- und  Berufiiberatung  wesentlich verstärkt  werden  und    l
ffir alle Abiturienten verpflichtend sein.

4.  Für  die  Universitäten  als  den  t:uersten  Bildungseinrichtungen  der  Bun-
desrepublik Deutschland muß d" Prinzip der Qualität eindeutig den Vor-
rang  vor  Quantität  haben.  Um  mit  den  Problemen  der  überfillung  der
Hochschulen,  der  hohen  Abbrecherquoten  und  der  zu  langen  Studienzei-
ten langfristig,fertig zu werden, sind neben finanziellen Maßnahmen auch
strukturelle Veränderungen durch die Hochschulen selbst notwendig.

5.  Für  ein  ma,thematisch-naturwissenschaftliches  Studium sind  im  Hinblick
auf die absehbaren Entwicklungen einschneidende Korlekturen notwendig :
Die  Hochschulen  sind  g.efordert,  innerhalb  des  ersten  Studienjahres  durch
Klausuren (Kolloquien) die Begabung der Studenten für das gewähltc Fach
und  damit füf  da  Weiterstudium festzustellen.  Studenten,  die  innerhalb
dieser  Zeit  das  Studienfach  oder  die  Hochschule  wechseln,  sind  nicht  als
Studienabbrecher  zu betrachten.

6.  Novelli.erungen  der  Diplomprüfungsordnungen  und  der  Studienordnungen
müssen  diese  «Orientierungsphase»  ermöglichen.  Straffe  Diplomprüfungs-
und  Studienordnungen,  die  grundsätzlich  das  Studium  in  der  Regelstudi-
enzeit  erlauben,  können durch  zeitlich  befristete Termine fir  das Ablegen
und die Wiederholbarkeit vön Prüfungen sicherstellen, daß die realen Stu-
dienzeiten an die Regelstudienzeit von  10 Semestern herangefihrt werden.

7.   Ein gut organisiertes,  leistungsorientiertes  Studium mit Studenten,  die für -
dffi gew'ählte mathematisch-naturwissenschaftliche Studienfach begabt sind,
und  zeitlich  befristete  Prüfungszeiten  sind  die  wichtigsten  Voraussetzun-
gen für eine effektive Studienzeitverkürzung  und damit a,uch für eine  zah-''-'-'
lenmäßige Entlastung der Hochschulen.
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8.  Das differenzierte  Ausbildungssystem der Bundesrepublik  Deutschland er-
1aubt  je  nach  lnteresse  und  Bega,bung  die  Ausbildung  sowohl  zum  wis-
senschaftlich  als  auch  zum  praxisorientierten  Ma,thematiker  oder  Natur-
wissenschaftler.  Hierbei  kommt den  Fachhochschulen  mit  ihren  Kurzstu-
diengängen in einigen Fächem eine zunehmend wichtige Rolle zu.

9.  Kurzstudiengänge in Mathematik oder einem naturwissenschaftlichen Fach
an  Universitäten  sind  im riinblick auf das  Ausbildungsziel  zu  selbständi-
gem  wissenschaftlichen  Arbeiten  nicht  möglich  und  im  Hinblick  auf die
Bildungsaufgabe der Fachhochschulen auch nicht notwendig.

1ö.   Die gegenseitige Durchlässigkeit Hochschule/Fachhochschule verlangt, daß
gute Fachhochschulabsolventen  (Dipl.-Ing. (FH) ) ein mathematisch-natur-
wissenschaftliches Studium an der Hochschule unter Anrechnung bisheriger
Studienleistungen aufnehmen kömen. Sehr gute Absolventen können nach
einer  Vorbereitungsphase  ohne Diplom zur  Promotion an  der  Universität
zugelassen werden.



IWATHE MAT IS C H-NATURWI S SENS CIIAFTL ICHER
FAKUL TÄTENTAG

Plenarversammlung des M}HT vom 4. - 5.06. 1993 in Duisburg

Resoiution zur
Beschränkung der Rahmenkompetenz

des Bundes im Bildungsbereich

Die  Gemeinsame Verfassungskomrission von Bundestag und Bmdesrat
(GVK)  erwägt, die RahmenkomI)etenz des  Bimdes  zu  Regelimg der  an-   --
gemeinen  Grundsätze  des  Hochschulwesens  gegenüber  dem momentanen
?ustamd einzuschränken imd stattdessen die Kömpetenzen der Länder zu
erweitem.  Darit ver1öre der Bund  die Rahmenkompetenz zm  Regelmg
von  Strukttu  imd  Aufgaben  der  Hochsdulen,  der  staatlichen Anelken-
nung von Hochschulen, sowie insbesondere der Mitgliedschaft md Mitwir-
kung. Das Miteinander der Entsdeidungs- imd Finanzverantwortmg von
Bund und Ländern bei den Gemeinschaftsaufgaben Forschmgsförderung.
imd  Hochschulbau  würde  beeinträchtigt.  Des  weiteren wäre  die bundes-
weite Anerkenliung von Studien- und Priifungsleistimgen gefähTdet.
Der Mathematisch-Natiuwissenschaftliche  Fakultätentag wendet sich ge-
gen  dieses  Verfahen,  das  zii  einer  Zersphttenmg  del.  bundesdeutschen
Hochschu]landschaft  (wie im  Schulbereich)  fülu.en  kömte.  Es  ist  gel.ade
ein  Vorteil  der  bisherigen  (einheitlichen)  Situation,  daß  der  im Wissen-
schaftsbereich  iinbedingt  wiinschbare regionale  Austausch  auch  bei  den
Studierenden  problemlos  imd  ohne  Zeitverlust  z.B.  bei  der  Dauer  des
Studiums, möglid ist. Ebenso ist garantiert, daß die Hochschu]absdriüsse
btmdesweit anerkännt werden, woduch die Mobilität der Absolventen we-
sentüch gefördert wird.
Der  Mathematisch-Natiuwissenschaftnde    Fakultätentag  appe11iei.t  an
Bimdestag und Bundesrat , bei den beabsichtigten ändermgen zim Grund-
gesetz  die Mögfichkeit der  Auseinanderentwicklung del.  Hochschulen  zu
vemeiden,  die  sich  zum Nachteil  des  Wissenschaftsstandortes Deutsch-
land auswil.ken iriirde.
hn übrigen  wird  aiff die  Stellmgnahme der  Hodsdul-Rektoren-Kon-

renz verwiesen.
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Plenarversammlung des MN?T vom 4. - 5.06. 1993 in Duisburg

Resolution zur Kappung der
mat hematisch-naturwissens chaftlichen

Grundlagen des Medizinstudiums

l , Der Mathematisch-Natuwissenschaftliche  Fakultätentag legt Wert auf
die  Wahimg  des   S€w?'c€pr?'7?z&'ps  an  den  Uriversitäten.  So  sollte  auch   -'
mathematisch-naturwissenschaftüches Gnmdlagenwissen füJ.  amdere  Stu-
dienrichtungen  nur  von  den jeweils  fachJich  zuständigen  Fachbereichen
vermittelt werden. Dieses Prinzip erlaqbt einerseits eine sinnvolle Nutzmg
vorhandenei.  R.essoiircen,  andererseits kam wichtigen fach]ichen Fortent-
wicklimgen  so  besb.er  imd  schneuer  Rechnung  getragen  werden.  Spezifi-
schen  Belangen der  servicenehmenden tz.B, m,di7,inischen)  Fachbereiche
kam jederzeit,  atff Grimd von gegenseitigen AbsI)rachen Rec]mmg _getra-
gen wel.den.

2. Angesichts der bestehenden Struktu der gymnasiä1en Oberstiife kam
njcht davon ausgegangen werden, daß Studienanfänger. (Abiturienten) über
das für ein Medjzin-Stiidium notwendige nattuwissenschaftfiche Basiswis-
sen  verfügen,  das  sich  im  erforderlichen  Umfange  gleichmäßig  über  die
Fächer Biologie, Cherie, Mathematik und Physik erstred{t.

Diese Resolution wird e3'7"t¢rJmz'g verabschiedet. Die Resolution von 1979 so11 bei der
Versendimg beigefügt werden.
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Plenarversammlung des M}H]T vom 4. - 5.06. 1993 in Duisburg

Resolution des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fäkultätentags zur
geplanten änderung des l,andeshochschulgesetzes von Schleswig-Holstein
Der Mathematisch-Natuwissenschaftliche Fakultätentag wendet sidi mjt Na,chdruck
gegen den Geist des derzeit vorliegendep Referentenentwufs zm ändermg des Hc)ch-
schulgeset7,es  des  Landes  Schleswig-Holstein md  gegen die  darin geI)1amten schwer-
wiegenden Eingriffe in die Autonomie der Hodschilcn insbesondere im Bei,eich Von
Stüdium und  Priifimgen.  Die Uriversität versteht  sich in Hinsicht  auf die Lehre  ds
ein  Ort,  an dem die  Studierenden eine eigenständige wissenschaftfiche  Qua]ifikation
erwerben  kömen,  imd  zwar in  Fühlung rit  der  aktuenen  Forschung.  Die geplan-
ten Eingriffe stehen in krasse_m Widerspruch dazu; sie degl.adieren die Universität zu
einei. gegenüber dem l,and bis ins Einzelne weisimgsgebimdenen und berichtspflichti-
gen Anstalt , deren wesentliche Aufgabe zu _sein sdieint , die Studierenden in möglichst
kurzei.  Zeit  dtirdi einen  eingleisigen, schematisierten Ausbildmgsgarig zu schleusen.
Eine solche Entwicklung kamn nicht hingenommen werden. Beso'nders schwerwiegend
sind dabei die folgenden geplanten Maßnahmen.

Reduzierung  der  Lehre  auf ein  minimales  l,ehrangebot.  h  den  geplanten
Änderungen  zu  §83  Abs.(5)  wird  vei.fügt,  daß  bei  dei.  Regelmg  des  fiir  einen  Sm-
diengamg  erforderüdien  Lehrangebots  daiauf  zu  achten  sei,  {'daß  Gruppengrößen
ermöglicht werden, bei  denen  die  erforderhche Lehrqualität  gewahrt bleibt."  In  der
Begründung  wird  als  Zweck  angegeben,  "durch  Reduzierung  des  Stoffimfangs  an-
gemessene I]etreuungsverhältlrisse herzustellen_''  Dies ist  a,uch auf dem Hintergrmd
gepla.nter Bestimmmgen zu sehen, denen zufolge l,ehi.e außerhalb dieses Mindestlehr-
angebots nur auf die l,ehrverpflichtimg aligerednet werdeli so11, wenn das Mindest-
lehJ.angebot  abgeded[t  ist.  h  personell mterbesetzten  Fachbereichen  wtirde  konse-
quente Anwendimg solcher Bfftimmungen yerlangen, daß dei. in Prüfimgsordnungen
und  Studienplänen liiedergelegte  Stoffhmfang der jeweiligen Mangelsituati;n  anzu-
passen sei. Dies bedeutet,  das  Pferd vom_Sdwanz  atuzuzäuinen;  die Festlegmg von
Aiffordenmgen in einzehen Studiengämgen hat aufgl.und hngjährigei. Erfährmg und
Fachkenntliis imd in bimdesweitem Konsens  zu erfolgen, md Mangelsituationen, in
denen den entsprechenden Erforderrissen in der l,ehe nicht lneh Rechnmg getl.agen
werden kamn, sind sclme11stens zu beheben. I)as umgekelu.te Voi.gehen macht es dem
l,and allzu leicht, Defizite in dei. Ausstattimg der Ulriversitäten aiif diese abzuwälzen.
Außerdem gehen in diesem Fäll die Defizite in der pcrsonellcn Kapazität vou zu Lasten
des  Teils  der Lehre,  der ridit  "kanolrisiert"  ist; das ist  aber in der Regel gerade der
Teil, der in ulimittelbarer Verbindung zu. aktuellen Forschmg steht. Demgegenüber
sollte  es  einem überlasteten  Fach möglich sein,  in  Eigenvel.antwortung den  Mangel
auf alle Bereiche der l,ehre zu verteilen und zwar Einschritte in diesen  "freieh''  Teil
der Lehre, aber auch etwa bei den
1ehramgebots in Kauf zu nehpen.

Betremmgsverhä1tirissen im Bereich des Standard-

-   M  -



Eckdatenverordnung. Hinsidtüch der Ermächtigung der Miristerin (§8 1 Abs.(7)),

durch  Verordnung  Eckdaten  ffir  Studiuln imd  Priifiingen festzulegen,  erilinert  der
Mathematisch-Nati]rwissenschaftüche Fakultätentag an seine S tenungnahme vom De-
zember 1991 zu entspreghenden Vorhaben bei der NoveHierimg des Landeshochschul-
gesetzes von Nordrhein-'Westfflen. Soweit das Ministerim sich dabei im Rahmen von
bundesweit geltepden Rahmenordlnmgen bewegen win, bedmf es der Ermädtigimg
nicht. Ein Abweidien hiervon lnuß andererseits entschieden abgelehnt werden, da es
die  bmdesweite  Vergleichbarkeit  der  Studienabschlüsse  gefähJ.den  würde.  Dariiber
hinausgehende Weisungen etwa zur Formiliening von Studienplämen imd Priifimgs-
alfforderungen entmündigen die  Universitäten; sie nehmen ihnen den  Rest  von Ge-
stältmgsfieiheit 'md die Fähigkeit, auf überlast und die. ständigen ändenmgen beim
Bedarf am Studienp1ätzen flexibel zu reagieren. Die sprach]iche und fach]iche Kompe-
tenz zu Form.uJierimg von transparenten Studienplänen, die auf die fachlichen Gege-
benheiten auch wirklich.passen, ist eher bei den Universitäten zu finden.

Regelstudienzeit. Zur Regelstudienzeit  (§83 Abs.(4)) verweist der Mathematisch-
Naturwi:senschaftüche Fahiltätentag auf fiiihere Verlautbarungen. Fiir die durch ihn
vertl,etenen Fächer ist zur Erreichmg einer Qualifikation, die den Anforderi]ngen des
Berufslebens an Absolventen eines wissenscha£tHchen Studiiims gerecht wird, ein 10se-
mestriges  Studiuln  (einschließ1ich der  Bearbeitimgszeit  fiir  die  Diplomarbeit) erfor-
derlich. Die Diplomarbeit steüt dabei nicht nur eine Prüftmgsleistung, sondem auch
eine wesentliche Ausbildungsphase dm.

Eingriffe in die Organisation der Lehre, Bürokratisierung. Die änderungen zu
§4 Abs.(2),(3) sehen vor, daß in nach Kapazitätsrechnung nicht ül"rlasteteri Fächern
der Zugang zu Veranstaltungen mit begrenzter Teihehmerzahl in dem von den Stu-
dierenden  gewählten  Selnester  zu  gewährleisten  ist,  fä]1s  die  nach  Studienordiung
vorgesehenen Vorbedingimgen vorliegen. Dies ist ein BeisI)iel dafiir, wie sehl. ad]]rini-
strative Regelungen an der S tudienwirklichkeit vorbeigehen können. Zum einen besagt
die Kapazitätsrechmmg erfährimgsgemäß Iiichts über die tatsäch]ichen Engpässe. Ein
wesentlicheres Zugangskriterium als der Wunsch von Studierenden, in einem bestimm-
ten Semester etwa ein bestimmtes Seminar zu besuchen, besteht ferner in der F[qge,
ob  die für das  Seminar jeweils benötigten Vorkenntnisse vorliegen. Diese lassen sich
oft nicht im einzelnen in der Studienordring starr fixieren. Innerhalb der Priifmgs-
ordliungen ist  es nämlich di]J.chaus  auch vorgesehen,  Veranstalti]ngen rit begrenz-
ter Teilnehmerzahl zu absolvieren, deren Thematik stark wechselt ; gerade in solchen
Veramstaltungen findet die Heranfiihrimg der Studierenden an die aktueHe Forschung
statt. Hier muß der Eehre die nötige Flexibilität belassen bleiben; atrierdem ist auch   :-
von den Studierenden zu fordem, daß sie im Kontakt rit den l,ehrenden den Besuch
soldier Veranstaltungen vorausschauend planen und vorbereiten. hsgesamt sind die
sad]ichen imd fachlichen Zusammenhänge in der Lehre dfiziler, als sich durch starre
Regelungen in Prifimgs- und Studienordmmgen erfassen 1äßt_
Der Lehrberidt (§81 Abs.(6)) wird die Lehrenden mit einem enorlnen büI,okratischen
Ai]fwamd belasten; die hierfür benötigte Zeit ist besser in die Lehre selbst md in die
persönliche Betreuung und Beratung der Studierenden investiert imd wiirde von der
dafiir zu Verfigimg stehenden Arbeitskraft abgezogen werden müssen.
Entsprechendes gilt fir die jährliche Studienplanung (§85), wenn sie na,ch den Vorstel-
hmgen der dem Entwurf beigegebenen Begründmg in der Form einer  "schriftlichen
aufzustenenden  Gegenüberstellung  von  Studienplanung  imd  Studieliplam"  effolgen
soll.

-   :-l`-



h Hinbhck auf den

Zugang  zur Promotion für  Absolventen von Fachhochschulen verweist der

F#häm-a:i sd:r-N:::nümW;::.:n£:f:jf:¥::;:!fi::t#i;;:ti;i::E:i:::::if:g;£::
tionen muß aJleinige Sache der Universitäten bleiben.                                                       E

Vor der Verabschiedimg einer Resolution zü]n Entwmf des Sächsischen lloclisch1-
gesetzes  wird -  wie fiiihei. fiir  NRW -  die  Stenpg  de§  Dekams  diskutierL  Es  wird
emeut  betont,  daß  er  Ciprimus iht6r pares"  sein  soll,  aber  kein  Vorgesetzter  seiner
Konegefi.  Femer wird dje Promotionsmögfichkeit von  Fachliochschulabsolventen a,n-
gesprochen. h diesem Punkt wird lnit Nachdmck betont, daß die Promotion aueilrige
Angelegenheit der Universitäten ist. Da der Text njcht vervielfältigt vorHegt , miissen
redaktioneue änderimgen deni Vorsitzenden überlasseli bleiben. Inhamch stem sich
das Plemm einstimlnig hinter die Resolution.

-`    :i    --



/////
j.,

., :.

//-,-

•;

MATHEMATI S CH-NATURWI S S ENS CIIAFTL ICHER
FAKUL TÄTENTAG

Plenarversammlung des MNFT vom 4. - 5.06. l993 in Duisburg

Resolution zum Entwurf des sächsischen Hochschulgesetzes
Der MNFT weist in Sorge im dje  Quaütät der Lehi.e md Forschmg auf eiirige Pro-
bleme hin, die sich auf den Entwurf des sächsischen llochscmgesetzes beziehen.

Dies betrifft insbesondere:

1.  Leitungsfunktionen der Fakultäten und Dekane  mit erheblichen Be-
fugnissen (§§103,  104).
Der Dekan ist aiisschließlich als primus inter pares. nicht als Dienstvorgesetzter
seiner Ko11egeli zu sehen.  Die fächerorientierten Grmdeiliheiten (Fachbereiche.
wissenschaftliche Eiiii.ichtungen) müssen als Oi.garisations- md Leitmgsstruk-
tuen erhalten bleiben.

2,  Regelstudienzeit  s  Semester (!24).
In  den  mathematisch-naturwissenschaftfichen  Fächern  ist  eine  Regelstudjen-
zeit von 10 Semestern generell begründet, im den ersten bemfsqua]ifizierenden
Abschluß zu erreichen. _Der MNFT weist atif seine diesbezüglichen ffiiheren Ent-
scmeßmgen lrin.

3.  Promotion von Fachhochschul-Absolventen (§36),
Das sogenamte kooperative Verfähen wird entschieden abgelehnt. Die Du.clriüh-
rmg von Promotionen muß aneinige Sache der Universitäten bleiben.

4.  Leistungserhebungen zur Studieneignung vor Studienbeginn (§15).
Die  Hochschuleli müssen  die  Möglichkeit haben,  die  Eigntmg für  das  Studimn
auch wähend des  ersten Studienjahres feststeneli zu kömen, wobei ein  Studi-
enwechsel in dieser Zeit nicht als Studienabbruch gewertet werden dai.f,

5.  Berichte  über  Maßnahmen zur  inhaltlichen  und  didaktischen_,Qua-
lität  del. I,ehre  (§14)._
Ilierzu wii.d auf die Resolution des MNFT zur geplanten änderung des Landes-
hochschulgesetzes von?chleswig-Holstein ]ringewiesen.

/
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Plenarversammlung des MNFT vom 4. - 5.06. 1993 in Duisburg

Resolution zur {{Zweiteilung des Studiums,,

Zum Vorschlag einer Zweiteilung des imiversitären Studiums in einen gnmdständigen
ben]fsbezogenen und einen dalauf aufbauenden forschimgsbezogenen  Teil stellt  der
MNFT fest:

h  den mathemati;ch-naturwissenschaftfichen Studiengängen  steut  das  Diplom den
el.sten  beru£squa]ifizierenden  äbschluß  daT.  Ein  wesentHches  Merkmri  dieses  Ab-
sch]usses ist der Nachweis der Befähigiing zu selbständigem wissensdaftlichen Arbei-
ten; Odiese  Befähigimg  ste11t  auch eine Voraussetzimg  zu ständiger wissenschaftficher
Fortbildmg dar.

Um diese Qua]ifikation zu erreichen, ist ein Studium mit einer Regelstudienzeit von 10
Semestern erforderüch; zu  diesem Ergebnis sind auch alle±'bisherigen S tudienl.eform-
kommissionen füI. mlihematisch-natuwissenschaftüche S tudiengänge gekommen.

Eine  um  wesentüche  Teile  reduzierte  Qualifikation  eröffiet  in  den  mathematisch-
natul.wissenschaftliden Fächem keine Berufsdancen.

Wegen  des  spezifischen  Charaktel.s  der  mathematisch-natiilwissenschaftlichen  S tu-
diengänge fordert  der  MNFT vor Eingriffen in diese  Studiengänge ds faclkundiges
Grerium gehört zu werden.                                                                                                E
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